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Konsultation zur Zukunft des 
europäischen Gesellschaftsrechts
Bis zum 14.05.2012 läuft die Konsultation der EU-
Kommission zur Zukunft des europäischen Gesell-
schaftsrechts. Sie umfasst Fragen zur Unterneh-
mensführung (Corporate Governance), zu euro-
päischen Rechtsformen, dem Konzernrecht, zu Ei-
genkapitalregeln und zur grenzüberschreitenden
Verlegung eines Unternehmenssitzes. Die Kom-
mission will überprüfen, ob der bestehende gesell-
schaftsrechtliche Rahmen den aktuellen gesell-
schaftlichen Anforderungen entspricht, und auf
neue Entwicklungen im wirtschaftlichen Umfeld
reagieren. Das Konsultationspapier ist im Internet
unter folgendem Link abrufbar. Nach Auswertung
der eingegangenen Beiträge wird eine Zusammen-
fassung der Ergebnisse veröffentlicht. Anschlie-
ßend können Folgemaßnahmen getroffen werden.

Im Jahr 2011 führte die Kommission eine ähnli-
che öffentliche Konsultation zur Corporate Gover-
nance durch (IP/11/404 v. 05.04.2011). Beide 
Politikbereiche sind eng miteinander verknüpft, da
einige Bestimmungen über die Corporate Gover-
nance im Gesellschaftsrecht verankert sind und
sich das Gesellschaftsrecht in weiten Teilen mit
Fragen der Corporate Governance befasst. Im
Inter esse der Kohärenz sollen mögliche Folge -
initiativen in diesen beiden Bereichen in der zwei-
ten Jahreshälfte 2012 gemeinsam angekündigt wer-
den.  (jb)
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Im Zuge der Verwaltung von Gewerbeim-
mobilien kommt es laufend zu Neuvermie-
tungen, Sortiments- und Nutzungsänderun-
gen, Erweiterungen, Untervermietungen
und Umstrukturierungen innerhalb der Ob-
jekte. In der Praxis ist häufig zu beobachten,
dass im Rahmen solcher Vorhaben Augen-
merk nur auf die mietrechtliche Machbarkeit
gelegt wird, ohne die Vereinbarkeit des Vor-
habens mit dem öffentlichen Baurecht zu
prüfen. Da die baurechtliche Unzulässigkeit
auf den Mietvertrag durchschlagen kann,
sind solche Vorhaben sowohl miet- als auch
baurechtlich in Einklang zu bringen. 

Der folgende Artikel soll einen Über-
blick über einen Teil der möglichen The-
menkomplexe geben, die in diesem Zusam-
menhang beachtet werden müssen. Auf-
grund der Masse an verschiedenen Fallkon-
stellationen kann dieser Artikel nicht alle
Themen behandeln und lässt unter ande-
rem steuerliche Aspekte wie auch die Be-
sonderheiten des Wohnungseigentums-
rechts außer Betracht. 

Grundsatz 
Grundsätzlich ist für die Errichtung, Ände-
rung oder Nutzungsänderung einer bauli-
chen Anlage eine Baugenehmigung nötig,
vgl. Art. 55 Abs. 1 BayBO und die vergleich-
baren Bestimmungen der Bauordnungen
der übrigen Länder. Während die Begriffe
Errichtung, d.h. erstmalige Herstellung ei-
ner baulichen Anlage, und Änderung, d.h.
die bauliche Veränderung (einschließlich
des Abbruchs) einer baulichen Anlage, rela-
tiv einfach abzugrenzen sind, ist die begriff-
liche Erfassung der Nutzungsänderung

deutlich komplexer. Auszugehen ist immer
davon, dass bei der (erstmaligen) Genehmi-
gung eines Gebäudes nicht nur dessen tech-
nische Errichtung, sondern auch eine be-
stimmte dem Gebäude zugeordnete Nut-
zung genehmigt und festgelegt wird. Dabei
können auch unterschiedliche Nutzungsar-
ten für Teile von größeren Gebäuden fest-
gesetzt werden. 

Unter der Nutzungsänderung einer
baulichen Anlage ist eine Änderung der
Nutzungsweise zu verstehen, durch die der
Anlage eine von der bisherigen Nutzung ab-
weichende Zweckbestimmung gegeben
wird, d.h., die ihr bisher zugewiesene Funk-
tion wird in rechtserheblicher Weise geän-
dert. Wichtig ist in diesem Zusammenhang,
dass eine Nutzungsänderung nicht eine
bauliche Veränderung des Gebäudes vo-
raussetzt. Auch ohne bauliche Veränderung
ist eine Nutzungsänderung dann gegeben,
wenn an die neue Nutzungsart durch das öf-
fentliche Baurecht andere, insbesondere

weitergehende Anforderungen als an die
bisherige Nutzung gestellt werden. Welche
Anforderungen an die Nutzung gestellt wer-
den, bestimmt sich sowohl nach Bauord-
nungsrecht als auch nach Bauplanungs-
recht. Eine Nutzungsänderung liegt deshalb
nicht nur dann vor, wenn sich etwa brand-
schutzrechtliche Fragen (Bauordnungs-
recht) neu stellen, sondern auch dann,
wenn die neue Nutzung planungsrechtlich
anders zu beurteilen ist. 

Ein Mieterwechsel bedarf daher dann
keiner Nutzungsänderungsgenehmigung,
wenn der neue Mieter das Objekt zum glei-
chen Zweck nutzt wie der alte Mieter. Dem-
gegenüber wird ggf. eine Nutzungsände-
rungsgenehmigung erforderlich, wenn der
neue Mieter das Objekt zu anderen Zwe-
cken nutzen möchte. 

Abzugrenzen ist die genehmigungs-
pflichtige Nutzungsänderung von der blo-

Nutzungsänderungen bei Gewerbeimmobilien
Was Vermieter und Immobilienkäufer beachten sollten
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Bei Neuvermietungen von Gewerbeimmobilien ist zu prüfen, ob die Nutzung baurechtlich zulässig ist.
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EuGH zu Beihilfemaßnahmen für ING 
Mit Urteil vom 02.03.2012 hat der EuGH die Ent-
scheidung der Kommission über die verschiedenen
Beihilfen in Höhe von 10 Milliarden Euro, die 
der ING Groep NV (ING) wegen der Finanzkrise
gewährt wurden, teilweise für nichtig erklärt 
(T-29/10 und T-33/10). Der niederländische
Staat hatte die Bedingungen für die Rückzahlung
von zugeführtem Kapital geändert. Die Kommissi-
on hatte die Änderung der Bedingungen als zusätz-
liche Subvention von 2 Milliarden Euro gewertet
und diese Beihilfemaßnahmen als mit dem Binnen-
markt unvereinbar erklärt. Sowohl ING als auch
der niederländische Staat hatten dagegen Berufung
eingelegt.

Wie die Richter aus Luxemburg jetzt entschie-
den, hätte die Kommission nachweisen müssen,
dass die Beihilfemaßnahmen einen Vorteil bedeu-
ten, den ein privater Kapitalgeber in der gleichen
Lage nicht gewährt hätte. Aus der Entscheidung
der Kommission vom 18.11.2009 ergebe sich nicht,
dass sie einen solchen Vergleich durchgeführt habe.
Es sei jedoch nicht ausgeschlossen, dass im No-
vember 2009, als die Finanzkrise weniger spürbar
war, private Kapitalgeber noch immer an solchen
Wertpapieren interessiert waren.

Die ING mit Sitz in Amsterdam bietet über 85
Millionen Kunden in mehr als 40 Ländern Bank-,
Versicherungs- und Vermögensanlagedienstleis-
tungen an. Mit rund 125.000 Beschäftigten und ei-
ner Bilanzsumme von 1.332 Milliarden Euro Ende
2008 ist sie eines der größten Finanzinstitute der
Welt.  (jb)

â

ßen Nutzungserweiterung und -ausdeh-
nung. Wird die jeder Nutzung zugrundelie-
gende tatsächliche Variationsbreite nicht
verlassen, liegt keine baurechtlich relevante
Nutzungsänderung vor. 

Baurechtliche Zulässigkeit
Jede Baugenehmigung legt eine bestimmte
Nutzung fest. Nur die der Baugenehmigung
ursprünglich zugrundeliegende Nutzung ist
rechtmäßig. Endet der ursprünglich für das
Objekt abgeschlossene Mietvertrag und soll
ein Nachmieter gefunden werden, so ist von
Seiten des Eigentümers immer zu prüfen,
ob die durch den neuen Mieter beabsichtig-
te Nutzung sich im Rahmen der bestehen-
den Baugenehmigung hält oder eine Nut-
zungsänderungsgenehmigung erforderlich
und auch erreichbar ist. Die gleiche Frage
hat sich der Eigentümer zu stellen, wenn
Flächen untervermietet werden sollen oder
der Mieter von der bisherigen (genehmig-
ten) Nutzung tatsächlich abweicht. 

Fälle einer baurechtlich relevanten Nut-
zungsänderung sind beispielsweise die
Zweckentfremdung von notwendigen Stell-
plätzen bzw. Garagen, die Umnutzung eines
Modegeschäfts in eine Arztpraxis, die Um-
nutzung eines Kinos in einen Tanzsaal, die
Ergänzung einer Tankstelle um eine Kfz-
Reparaturwerkstatt oder einen Kfz-Handel,
die Umwandlung von Betriebswohnungen
in allgemeine, frei verfügbare Wohnungen
und die Umwandlung von Wohnungen in
Gewerbeflächen und umgekehrt. 

Die Erweiterung der Verkaufsfläche ei-
nes Einzelhandels kann ebenfalls eine ge-
nehmigungsbedürftige Nutzungsänderung
darstellen. Zu prüfen ist bei der Verkaufsflä-
chenerweiterung nicht nur der erweiterte

Teil, sondern die Gesamtanlage. Dies kann
dazu führen, dass der Einzelhandelsmarkt
nach der Erweiterung als großflächiger Ein-
zelhandelsbetrieb zu beurteilen ist, der nur
in Sondergebieten zulässig ist.

Bei der Prüfung der baurechtlichen Zu-
lässigkeit einer Nutzungsänderung sind so-

wohl die Anforderungen des Bauordnungs-
rechts als auch die Anforderungen des Bau-
planungsrechts zu berücksichtigen. Bauord-
nungsrechtlich kann beispielsweise durch ei-
ne neue Nutzungsart eine Anpassung der
Raumhöhe, der Notausgänge, der sanitären
Anlagen, der Brand- und Schallschutzbestim-
mungen, der Arbeitsschutzrichtlinien oder
des Stellplatzbedarfs erforderlich werden.

Die Prüfung der Frage, ob die Nut-
zungsänderung planungsrechtlich zulässig
ist, erfolgt anhand der bauplanungsrechtli-
chen Ausweisung des Gebietes, in dem das
Gebäude liegt. Eine geänderte Nutzung in
Mieträumen richtet sich nach den Festset-
zungen des einschlägigen Bebauungsplans,
ggf. danach, ob Ausnahmen von den Fest-
setzungen zugelassen sind oder Befreiungen
erteilt werden können. Außerhalb des Gel-
tungsbereichs von Bebauungsplänen richtet
sich die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit
nach den §§ 34 und 35 BauGB. Wurden bis-
her in einem Gewerbegebiet nach § 8 
BauNVO auf einer Fläche von 1.400 Qua-

dratmeter Räume für den Betrieb eines Wa-
renlagers vermietet, so wäre nach Beendi-
gung des Mietvertrages eine Neuvermie-
tung dieser Flächen an einen großflächigen
Einzelhändler nicht zulässig. Besondere
Wachsamkeit ist geboten, wenn in einem
Bebauungsplan Sortimentsbeschränkungen
festgesetzt sind. Solche Beschränkungen
können die Vermietungsbemühungen er-
heblich erschweren und im Einzelfall eine
wirtschaftlich sinnvolle Nutzung des Ob-
jekts nach Beendigung des ursprünglichen
Mietvertrages gänzlich verhindern. 

Besonderheiten ergeben sich, wenn für
ein Gebiet ein Bebauungsplan geändert
wurde oder nach der Erstvermietung erst-
mals aufgestellt ist. Sobald die Baugenehmi-
gung unanfechtbar geworden ist, darf die
mit der Baugenehmigung genehmigte Nut-
zung weitergeführt werden, und zwar unab-
hängig davon, ob der für das Gebiet ein-
schlägige Bebauungsplan später geändert
oder ein solcher erstmals aufgestellt wird
und andere Festsetzungen enthält, die der
tatsächlichen Nutzung entgegenstehen. Die
unanfechtbare Baugenehmigung gewährt
insoweit Bestandsschutz. Der Bestands-
schutz besteht aber nur so lange, wie der Be-
trieb auch tatsächlich aufrechterhalten wird.
Wird er – auch nur vorübergehend – stillge-
legt oder eine ebenfalls nicht mit dem neuen
Bebauungsplan zu vereinbarende Nut-
zungsänderung vorgenommen, kann eine
Nutzungsuntersagung durch die Baubehör-
de erfolgen. 

Verfahrensrechtlich ist zu beachten,
dass nicht sämtliche baurechtlich relevan-
ten Vorhaben tatsächlich einer Genehmi-
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„Besonderheiten ergeben sich,
wenn der Bebauungsplan für ein

Gebiet geändert wurde.“
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Zahl der abgerufenen Kontendatensätze
verdoppelt
Die Zahl der von Behörden über die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungen abgerufenen Konten
hat sich seit 2005 mehr als verdoppelt. Nach 
Angaben der Bundesregierung in ihrer Antwort
(BT-Drs. 17/8715) auf eine Kleine Anfrage wur-
den 2005 bei 62.410 Abrufaktionen Datensätze von
485.000 Konten abgerufen. Im vergangenen Jahr
seien es bei 116.908 Aktionen Datensätze von
1.050.726 Konten gewesen. Beim Bundeszentral-
amt für Steuern stieg die Zahl der Abrufe von 8.689
auf 62.333. Die Zahl der abgerufenen Konten be-
ziehungsweise Kontenstammdatensätze sei nicht
erfasst worden. 

Im Vorwort zur Antwort verweist die Bundesre-
gierung auf die Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts, nach der Kontenabrufmöglichkei-
ten, die Gemeinwohlbelangen von erheblicher Be-
deutung dienen, zulässig sind. Genannt werden
gleichmäßige Besteuerung, die Bekämpfung des
Sozialleistungsbetrugs sowie die wirksame Strafver-
folgung und Rechtshilfe in Strafsachen. Es seien
zwar Einschränkungen der steuerlichen Kontenab-
rufmöglichkeit erfolgt. „Eine weitere gesetzliche
Reduzierung der steuerlichen Kontenabrufmög-
lichkeit ist vor dem Hintergrund des verfassungs-
rechtlichen Auftrags der Finanzbehörden, die Steu-
ern gleichmäßig festzusetzen und zu erheben (und
bei säumigen Steuerzahlern auch zu vollstrecken)
nicht vertretbar“, schreibt die Bundesregierung in
der Antwort.  (jb)
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gungspflicht unterliegen, sondern bestimm-
te Vorhaben verfahrensfrei (Art. 57 BayBO)
oder von der Genehmigung freigestellt sind
(Art. 58 BayBO). Entsprechende verfah-
renserleichternde Vorschriften bestehen
auch in den Bauordnungen der übrigen
Länder, wobei darauf zu achten ist, den je-
weiligen Ausnahmetatbestand der einschlä-
gigen Bauordnung genau zu prüfen, da die
verfahrensfreien und genehmigungsfreien
Vorhaben in den jeweiligen Bauordnungen
teilweise unterschiedlich definiert sind.
Nicht übersehen werden darf aber auch in
diesen Fällen, dass die bauordnungsrechtli-
chen und bauplanungsrechtlichen Vor-
schriften auch für diejenigen Vorhaben ein-
zuhalten sind, die verfahrensfrei oder ge-
nehmigungsfrei sind. Lediglich die Ver-
pflichtung, einen Bauantrag einzureichen
(verfahrensfrei) oder die Erteilung der Bau-
genehmigung (genehmigungsfrei) entfällt.
Eine besondere Gefahr besteht im Rahmen
von Nutzungsänderungen, die nach Art. 57
Abs. 4 Nr. 1 BayBO dann verfahrensfrei
sind, wenn „für die neue Nutzung keine an-
deren öffentlich-rechtlichen Anforderun-
gen als für die bisherige Nutzung in Betracht
kommen“. Da nicht immer zweifelsfrei er-
mittelt werden kann, ob für die neue Nut-
zung andere öffentlich-rechtliche Anforde-
rungen in Betracht kommen, empfiehlt es
sich jedenfalls in Zweifelsfällen, Rückspra-
che mit der Baubehörde zu halten und not-
falls einen Bauantrag einzureichen. 

Mietrechtliche Relevanz
Nutzungsänderungen spielen im Mietrecht
insbesondere in drei Konstellationen eine
Rolle: Bei (1) Änderungen im Rahmen be-
stehender Mietverhältnisse, bei (2) Unter-

vermietungen sowie bei (3) Neuvermietung
der Räume. Mietrechtlich beurteilt sich eine
Nutzungsänderung nach dem vertraglich
bestimmten Mietzweck. 

Individualvertraglich kann zwischen
den Mietvertragsparteien grundsätzlich je-
de denkbare Nutzung vereinbart werden.
Der vereinbarte Mietzweck kann weit (z.B.
„Gewerbliche Nutzung“) oder eng (z.B.

„Betrieb eines Dentallabors“) gefasst sein.
Für die mietrechtliche Vereinbarung spielt
die baurechtliche Zulässigkeit der Nut-
zungsart zunächst keine Rolle. Ändert der
Mieter die bisherige Nutzung des Mietob-
jekts, so ist mietvertraglich zu prüfen, ob die
neue Nutzung noch vom vereinbarten Miet-
zweck gedeckt ist. Ist dies nicht der Fall, be-
darf es der Zustimmung des Vermieters. 

Das Zustimmungserfordernis durch
den Vermieter entfällt in den Fällen, in de-
nen der Mietvertrag keine spezifische Nut-
zungsart vorsieht. Eine solche Konstellation
ist damit für den Vermieter riskant, da er
Gefahr läuft, dass die vom Mieter geplante
bzw. tatsächlich durchgeführte Nutzung
mietvertraglich zulässig ist, aber dem Bau-
recht widerspricht. Nach § 535 Abs. 1 Satz 2
BGB hat der Vermieter dem Mieter den ver-
tragsgemäßen Gebrauch der Mietsache zu
gewähren und während der Dauer des Miet-
verhältnisses aufrechtzuerhalten. Er muss

also dafür einstehen, dass der Mieter das
Objekt zum vertraglich vereinbarten Zweck
nutzen kann. Der Mieter kann aber so lange
keine Ansprüche gegen den Vermieter gel-
tend machen, solange die Behörde die bau-
rechtswidrige Nutzung bewusst oder unbe-
wusst duldet. Es bedarf mithin eines konkre-
ten Vorgehens bzw. einer entsprechenden
Androhung der Behörde in diesem Zusam-
menhang.

Plant oder ändert der Mieter die Art der
Nutzung des Objekts, ist zunächst festzu-
stellen, ob der Mieter eine bloße Geschäfts-
erweiterung vornimmt und damit das Kern-
geschäft lediglich ausdehnt (dann ist i.d.R.
keine Zustimmung des Vermieters nötig)
oder ob er die Nutzungsart und damit das
Kerngeschäft ändert bzw. eine weitere ei-
genständige Tätigkeit mit aufnimmt und ob
diese Änderung bereits vom Mietvertrag ge-
deckt ist. Geht die Nutzungsänderung über
die mietvertragliche Zweckbestimmung hi-
naus, bedarf es einer Zustimmung des Ver-
mieters, bei der dieser grundsätzlich sein
freies Ermessen ausüben darf. Im Rahmen
der Zustimmungserteilung wird der Ver-
mieter insbesondere prüfen, ob die vom
Mieter begehrte Nutzungsänderung dem
Vermieter zumutbar ist, insbesondere im
Hinblick auf die Vereinbarkeit mit dem
Baurecht, dem Konkurrenzschutz der übri-
gen Mieter oder der Beeinträchtigung von
Nachbarn. Die Grenze der Ermessensaus-
übung durch den Vermieter liegt im Grund-
satz von Treu und Glauben. Sollte sich die
Zustimmungsverweigerung als rechtsmiss-
bräuchlich erweisen, d.h. auf sachfremden,
willkürlichen Erwägungen beruhen, gilt die

æ Fortsetzung

„Wird die Nutzung des Objekts,
geändert, ist zu prüfen, ob dies
vom Mietvertrag abgedeckt ist.“
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King & Spalding verstärkt sich mit 
erfahrenem Steuerrechtsexperten  
Das Frankfurter Büro der internationalen Rechts-
anwaltssozietät King & Spalding hat den angesehe-
nen Steuerrechtsexperten Dr. Axel Schilder als
Partner gewonnen. Er kommt vom Frankfurter Bü-
ro der Rechtsanwaltskanzlei Beiten Burkhardt, wo
er ebenfalls Partner war. Der promovierte Rechts-
anwalt, Steuerberater und Diplom-Finanzwirt wird
den deutschen Arm der weltweiten Steuerrechts-
praxis von King & Spalding mit persönlichem fach-
lichem Fokus auf Immobiliensteuer- und Invest-
mentsteuerrecht weiter ausbauen und hierbei ins-
besondere die etablierte und weiter stark wachsen-
de deutsche Aufsichtsrechts- und Immobilienkapi-
talmarktpraxis unterstützen. Überdies wird er die
strategischen Beratungsschwerpunkte der Sozietät
im Bereich Fondsstrukturierung sowie bei komple-
xesten internationalen Transaktionen verstärken.
Dr. Axel Schilder berät Unternehmen, Fonds und
Privatpersonen in Deutschland, Luxemburg, den
Vereinigten Staaten, in Großbritannien und Frank-
reich. Seine Beratung umfasst alle Themen des
deutschen und internationalen Steuerrechts im Zu-
sammenhang mit der Strukturierung und Grün-
dung von Fonds und Investitionsvehikeln, in- und
ausländischen Immobilien- und Unternehmens-
transaktionen sowie deren Finanzierung.

Innerhalb der vergangenen 20 Monate hat 
King & Spalding ihre internationale Steuerrechts-
praxis um vier Partner erweitert – zuletzt durch
Christopher Roman, der von Clifford Chance kam,
und Hap Shashy, der davor Chief Counsel der US-
Steuerverwaltung war. Der letzte Partnerzugang im
Frankfurter Büro liegt erst einen Monat zurück, als
sich der renommierte internationale Schieds- und
Prozessrechtsexperte Jan Schäfer der Sozietät an-
schloss.  (jb)
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Zustimmung als erteilt. Der Mieter hat für
den Fall, dass der Vermieter seine Zustim-
mung zu Unrecht verweigert, eine Vielzahl
an rechtlichen Reaktionsmöglichkeiten, wie
z.B. die Aufforderung zur Vertragserfüllung,
Zurückbehaltung der Miete, Mietminde-
rung – im Extremfall sogar auf null –, Scha-
denersatzforderungen und unter den Vo-
raussetzungen von § 543 BGB und nach Ab-
mahnung sogar die fristlose Kündigung. 

Ändert hingegen der Mieter ohne Zu-
stimmung des Vermieters die Nutzung der
Mietsache, obgleich die Nutzungsänderung
weder vom Mietzweck gedeckt ist noch der
Mieter einen Anspruch gegen den Vermie-
ter auf Zustimmung hat, so stehen dem Ver-
mieter Ansprüche auf Unterlassung, Scha-
denersatz sowie ebenfalls die Möglichkeit
der fristlosen Kündigung zur Verfügung. 

Grundsätzlich gilt, dass das Risiko der
(baurechtlichen) Genehmigungsfähigkeit
des Mietobjekts einschließlich damit ver-
bundener Nutzungsänderungen durch den
Mieter der Vermieter trägt. Dieses Risiko
kann in der Regel im Formularmietvertrag
nicht auf den Mieter abgewälzt werden. In
Individualvereinbarungen ist allerdings eine
Abwälzung möglich, soweit der Mieter vom
Vermieter umfassend informiert und aufge-
klärt worden ist. Das Risiko im Zusammen-
hang mit personen- und betriebsbezogenen
Umständen (z.B. Gaststättenkonzessionen)
kann hingegen auch formularvertraglich auf
den Mieter abgewälzt werden. Ist keine
(wirksame) Abwälzung erfolgt, stellt das
Fehlen der erforderlichen behördlichen Ge-
nehmigung zur vertragsgemäßen Nutzung
von Mieträumen einen Mangel i.S.v. § 536
BGB dar, der dem Mieter die Möglichkeit
der Geltendmachung von Schadenersatzan-

sprüchen, Minderungsrechten oder Kündi-
gung gibt. Dies gilt jedenfalls, sofern das Feh-
len der öffentlich-rechtlichen Genehmigun-
gen objekt- und nicht betriebsbezogen ist. 

Die Mietsache kann auch durch neue
gesetzliche oder rechtmäßige behördliche
Akte nachträglich mangelhaft werden.
Grundsätzlich muss der Vermieter für die-
ses Risiko einstehen, da es als „an der Miet-
sache haftend“ in seine Sphäre fällt. Das gilt
jedenfalls dann, wenn ein besonderer Miet-
zweck vereinbart ist. Eine Ausnahme hier-
von besteht aber, wenn der Mieter (indivi-
dual-)vertraglich wirksam die Verpflichtung
übernommen hat, die behördlichen Geneh-
migungen ggf. auch nachträglich einzuho-
len. 

Fazit
Höchst problematisch für Vermieter sind
die Fälle, in denen ein weiter Mietzweck
vereinbart ist. In diesem Fall kann der Mie-
ter ohne die Zustimmung des Vermieters
die Nutzung des Objekts ändern und von
der baurechtlich genehmigten Nutzung ab-
weichen. Der Vermieter, der dem Mieter
den vertragsgemäßen Gebrauch der Sache
gewähren muss, muss sich nunmehr auf sei-
ne Kosten um die baurechtliche Zulässig-
keit kümmern und versuchen, eine Nut-
zungsänderungsgenehmigung zu erlangen.
Sofern die neue Nutzung nicht genehmi-
gungsfähig ist, ist das Objekt baurechtlich
nicht mehr nutzbar, und der Mieter kann,
jedenfalls dann, wenn die Baubehörde die
Nutzung untersagt, den Mietvertrag kündi-
gen sowie Schadenersatzansprüche gegen
den Vermieter geltend machen. 

Es ist daher aus Vermietersicht sinnvoll,
den Mietzweck vertraglich einzuschränken

sowie ggf. auch die Zustimmung zu etwai-
gen Nutzungsänderungen von der bau-
rechtlichen Genehmigung abhängig zu ma-
chen. Ebenso empfiehlt es sich, Unterver-
mietungen an den vereinbarten Mietzweck
des Hauptmietvertrages zu koppeln. 

Bei Neuvermietungen ist immer zu prü-
fen, ob die Nutzung durch den neuen Mie-
ter auch baurechtlich zulässig ist. 

Immobilienkäufern ist anzuraten, die
Mietverträge nicht nur im Hinblick auf die
tatsächliche Nutzung und deren baurechtli-
che Vereinbarkeit zu untersuchen, sondern
auch zu prüfen, ob das Baurecht alle denk-
baren Nutzungen durch den Mieter im Rah-
men des jeweiligen vereinbarten Miet-
zwecks deckt und welche alternativen Nut-
zungsarten, sprich potentielle Neuvermie-
tungen, zulässig sind. ß
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